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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die SP Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit Stellung zu nehmen zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2018. Wir begrüssen fast alle vorgeschla-
genen Änderungen. In wenigen Punkten beantragen wir eine Änderung, die Sie den nachfolgenden Detailanträgen entnehmen können. 

Wir danken Ihnen, geschätzte Damen und Herren, für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen Grüssen, 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
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BR 02 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les 
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 2 Art. 3.2  Die Präzisierung zur Kontrolle auf Biotopen von nationaler 
Bedeutung wird begrüsst. 

Alle übrigen Biodiversitätsförderflächen (BFF) der Qualitäts-
stufe II sind weiterhin regelmässig vor Ort zu beurteilen. 
Diese Anforderung gilt für die Erstkontrolle (Attest) sowie für 
die folgenden Grundkontrollen nach acht Jahren. 
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BR 04 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 25a und Anhang 8 Ziffer 
2.2.10 

- Die Massnahme ist zeitlich zu befristen.  
 
 
 
 
 
 
 
- Die Massnahme darf nicht einer Weiterentwicklung des 
ÖLN im Rahmen der AP 22+ im Wege stehen. 

Wir begrüssen es, dass die Anforderungen für den Ökologi-
schen Leistungsnachweis (ÖLN) im Rahmen von wissen-
schaftlich begleiteten Projekten geändert werden können, 
um neue Methoden, Instrumente oder Vorgehensweisen zu 
testen. Die Änderungen dürfen jedoch auf keinen Fall zu 
einer Verwässerung des ÖLN führen. Darum müssen sie 
zeitlich befristet werden.  
 
- Der ÖLN muss im Rahmen der AP 22+ weiterentwickelt 
und angepasst werden, damit die Umweltziele Landwirt-
schaft (UZL) als Grundanforderung für den Erhalt der DZ in 
einer vernünftigen Frist rasch erreicht werden können. 
 

 

Art. 79, Abs. 4 Die schonende Bodenbearbeitung ist befristet zu fördern 
und muss anschliessend obligatorisch werden. 

Wir unterstützen die Verlängerung der Ressourceneffizienz-
beiträge für schonende Bodenbearbeitung bis 2021. Die 
schonende Bodenbearbeitung muss anschliessend obligato-
risch werden im Sinne von zuerst fördern, dann fordern. 

 

Art. 82 Abs. 6 Der Einsatz präziser Applikationstechnik ist ab 2021 als 
obligatorisch zu regeln. 

Wir unterstützen die Verlängerung der Ressourceneffizienz-
beiträge für den Einsatz präziser Applikationstechnik bis 
2021. Die Technik muss anschliessend obligatorisch werden  

 

Anhang 4 Buchstabe A Ziffer 
6.2.5 

Auf die Aufhebung des gestaffelten Schnittes des Kraut-
saumes bei Hecken ist zu verzichten.  

Die Begründung zur Aufhebung des gestaffelten Schnittes 
des Krautsaumes bei Hecken missachtet den grossen öko-
logischen Wert des gestaffelt genutzten Heckensaumes. 
Fehlt dieser Saum nach dem Schnitttermin für extensiv ge-
nutzte Wiesen, geht die wertvolle Kombination von Saum 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und Hecke verloren was eine erhebliche Reduktion des öko-
logischen Werts einer Hecke bedeutet. Zudem sind Hecken-
säume von QII Hecken nach dem Schnitttermin von extensiv 
genutzten Wiesen häufig die einzig verbleibenden Altgras-
strukturen in der Landschaft.  
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BR 09 Dünger-Verordnung / Ordonnance sur les engrais / Ordinanza sui concimi (916.171) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

DüV Aufnahme der Möglichkeit, P aus tierischen  
Nebenprodukten wiederzuverwerten und in die neue 
Kategorie aufzunehmen. 

Die Rückgewinnung aus P ist ökologisch sinnvoll, deshalb 
soll sie auch auf P aus tierischen Nebenprodukten 
ausgeweitet werden. Dazu braucht es jedoch eine klare 
Regulierung, damit dieser P-Dünger nicht nur agronomisch 
sinnvoll, sondern auch umweltverträglich eingesetzt wird. 
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